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Kosten eines Tarifabschlusses: Verschiedene Perspektiven der Bewertung 
 
In Deutschland variiert die Laufzeit von Tarifverträgen je nach Art des Vertrages. Während 
Mantel- bzw. Rahmentarifverträge in der Regel über mehrere Jahre oder ohne zeitliche 
Begrenzung gelten, werden Gehalts- bzw. Vergütungstarifverträge „normalerweise“ mit 
Laufzeiten von 12 Monaten abgeschlossen. Selbstverständlich kann es vor dem Hintergrund 
sachgerechter Lösungen notwendig sein, dass die Tarifparteien von dieser „Normal-Laufzeit“ 
nach oben oder unten abweichen. Dabei spielten kürzere Laufzeiten unter 12 Monaten in der 
Vergangenheit eine untergeordnete Rolle, während längere Laufzeiten insbesondere in den 
letzten 20 bis 25 Jahren in vielen Branchen zunehmend zu beobachten sind. Das 
Hauptmotiv für den Abschluss länger laufender Tarifverträge ist die daraus resultierende 
Planungssicherheit für die im Wettbewerb stehenden Unternehmen. Auch in der 
Versicherungswirtschaft wurden für den Innendienst in den letzten 25 Jahren mit Ausnahme 
von drei Tarifabschlüssen in den Jahren 1988, 1990 und 1994 Laufzeiten von mehr als 12 
Monaten vereinbart. Das Spektrum der Laufzeiten lag dabei zwischen 13 und 36 Monaten. 
 
Um einen Tarifabschluss im Gehaltsbereich zu bewerten und mit anderen Abschlüssen zu 
vergleichen, gibt es je nach Perspektive unterschiedliche Maßstäbe: 
 

1. Durchschnittsbelastung für die Gesamtlaufzeit 
2. Belastung nach Westrick umgerechnet auf 12 Monate 
3. Jährliche Belastung bezogen auf das Kalenderjahr 
4. Langfristige Belastung durch Erhöhung des Tarifniveaus 
5. Entwicklung des Tarifsockels umgerechnet auf 12 Monate 

 
Um die Grundzüge der Bewertung zu veranschaulichen, wird ein hypothetischer 
Tarifabschluss für den Innendienst in der Versicherungswirtschaft in Anlehnung an den 
Tarifabschluss vom 7. Juni 2013 mit folgenden Eckdaten herangezogen: 
 
- 4 Null-Monate von April 2013 bis Juli 2013. 
- Einmalzahlung für alle Mitarbeiter in Höhe von 200 € zahlbar im Juli 2013. 
- Lineare Anhebung der Tarifgehälter um 3,2 % ab 1. August 2013 und um 2,2 % ab 

1. Oktober 2014. 
-  Verlängerung der Altersteilzeitabkommen ohne Rechtsanspruch um zwei Jahre bis 

31. Dezember 2015. 
- Verlängerung des tariflichen Arbeitszeitkorridors zu unveränderten Bedingungen um 

zwei Jahre bis 31. Dezember 2015, 
- Laufzeit vom 1. April 2013 bis 31. März 2015 (24 Monate). 

 

Zur Bewertung wird angenommen, dass das gewichtete Durchschnittsgehalt bei 3.800 € 
liegt. 
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Die Einzelheiten des Abschlusses lassen sich wie folgt grafisch darstellen: 

Tarifabschluss 2013/2014/2015 
 

 
 
1. Durchschnittsbelastung für die Gesamtlaufzeit 
 
Um die durchschnittliche Belastung während der Gesamtlaufzeit für die Unternehmen zu 
bestimmen, werden zunächst alle belastungswirksamen Komponenten für die Laufzeit 
gewichtet. Belastungswirksame Komponenten eines Tarifabschlusses sind alle 
Vereinbarungen, die sich während der Laufzeit kostensteigernd oder -mindernd auf die 
Personalkosten der Unternehmen auswirken. Beispiele hierfür sind: Einmalzahlungen, 
lineare Erhöhungen der Tarifgehälter, Veränderungen in der Struktur der Entgelttabellen, 
Einführung bzw. Abschaffung von zusätzlichen Entgeltbestandteilen (z.B. 
Vermögenswirksame Leistungen (VL), Fahrtkostenzuschüsse, Beiträge zur Altersvorsorge). 
Aber auch das „Nicht“-Anheben der Tarifgehälter zu Beginn der Laufzeit - sog. Null-Monate - 
fällt darunter. Ebenfalls von Null-Monaten wird gesprochen, wenn z.B. eine zweite Erhöhung 
der Tarifgehälter vereinbart wird, wobei diese Anhebung nicht wie üblich nach 12 Monaten 
sondern später erfolgt. 
 
Die Be- und Entlastung dieser Faktoren kann unterschiedliche Wirkungseigenschaften 
haben. Einerseits kann sie dauerhaften, anderseits einen einmaligen Charakter haben. Bei 
der dauerhaften Wirkung ist noch zu unterscheiden, ob sie tabellenwirksam ist, d.h. ob sie 
die Entgelttabellen - also die Basis späterer Anhebungen - erhöhen, oder ob sie „nur“ 
eingeführt wird und anschließend nicht mehr von regelmäßigen Erhöhungen betroffen ist, 
wie z.B. die Vermögenswirksamen Leistungen. 
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Um die Belastung z.B. von Einmalzahlungen zu bestimmen, wird das „gewichtete“ 
Durchschnittsgehalt als Referenzgröße herangezogen.  
 

 
 
In der Versicherungswirtschaft gibt es neben den beschäftigungsfördernden Tarifgruppen A 
und B acht weitere Tarifgruppen, die zudem nach unterschiedlichen Berufsjahresgruppen 
untergliedert sind. 
 
Im Folgenden wird der o.g. Abschluss bewertet: Die 4 Null-Monate zu Beginn der Laufzeit 
und die 2 Null-Monate, die durch die zweite Anhebung im Oktober entstehen, reduzieren die 
durchschnittliche Gesamtbelastung während der Laufzeit. Als Kompensation erhalten 
Mitarbeiter im Juli 2013 eine Einmalzahlung in Höhe von 200 €. Diese Einmalzahlung 
belastet das Personalbudget im Auszahlungsmonat bezogen auf das gewichtete 
Durchschnittsgehalt um 5,3 %. Bezogen auf die Gesamtlaufzeit von 24 Monaten liegt die 
durchschnittliche Belastung bei 0,22 %. Eine Einmalzahlung ist nicht tabellenwirksam und 
damit auch nicht von dauerhafter Natur. 
 

 
 
Im nächsten Schritt werden die Gehälter ab 1. August 2013 um 3,2 % erhöht. Damit steigt 
die Durchschnittsbelastung für die Gesamtlaufzeit um 20/24 von 3,2 %, also um 2,67 %. 
Hinzu kommt die zweite lineare Anhebung der Tarifgehälter um 2,2 % ab Oktober 2014 für 
die restlichen 6 Monate der Laufzeit. Die hieraus resultierende Durchschnittsbelastung für 
die Gesamtlaufzeit liegt bei 6/24 von 2,2 %, demnach 0,55 %. Hinzu kommt noch der 
Zinseszinseffekt bedingt durch die zwei Erhöhungen in Höhe von 0,02 % während der 
Laufzeit. Summiert ergibt sich daraus eine durchschnittliche Belastung für die Gesamtlaufzeit 
von 24 Monaten von 3,46 %. 
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Durchschnittliche Belastung 

 
 
 
2. Belastung nach Westrick umgerechnet auf 12 Monate 
 
Um Tarifabschlüsse mit längeren Laufzeiten als 12 Monaten vergleichbar zu machen, wird in 
der Tarifpolitik die sog. Westrick-Formel verwendet. Diese wurde von Dr. Ludger Westrick 
(1894 bis 1990) entwickelt. Von 1951 bis 1963 war er zunächst unter Ludwig Erhard 
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, anschließend Staatssekretär im 
Bundeskanzleramt und dann bis 1966 Bundesminister für besondere Aufgaben. In den 
Metall-Tarifverhandlungen von 1963 wurde von ihm erstmalig eine „Normierung“ von 
Tarifabschlüssen auf 12 Monate eingeführt. Auch heute noch wird die nach ihm benannte 
Formel für den Vergleich von Tarifverträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten angewendet. 
 
Westrick geht bei seiner Berechnung von der Annahme aus, dass das Gesamtvolumen eines 
Tarifabschlusses, dessen Laufzeit zwischen 13 und 24 Monaten liegt, auf zwei Erhöhungen 
mit gleichem Umfang aufgeteilt wird. Die erste Tariferhöhung erfolgt zu Beginn der Laufzeit 
und die zweite Erhöhung folgt dann nach 12 Monaten für die restlichen Monate der Laufzeit.  
 
Die nachfolgende Formel zeigt die Belastung nach Westrick umgerechnet auf 12 Monate für 
Laufzeiten zwischen 13 und 24 Monaten: 
 

 
 
Bei Abschlüssen, deren Laufzeiten zwischen 24 und 36 Monaten liegen, würde es der 
Systematik von Westrick folgend zu drei gleichen Erhöhungen kommen. Zunächst steigt der 
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Tarifverdienst zweimal für jeweils 12 Monate um den einheitlichen Prozentsatz und dann 
noch einmal um diesen für die übrigen Monate der Laufzeit. Die zugehörige erweiterte 
Westrick-Formel lautet in diesem Fall wie folgt: 

 

 
 

Kritisch bei der Umrechnung nach Westrick auf 12 Monate ist die Annahme, dass die 
Tarifgehälter am Ende eines 12-Monats-Zeitraums mit dem gleichen Prozentsatz angehoben 
werden wie am Anfang dieses Zeitraums. Diese Annahme ist jedoch nur bei einer relativ 
gleichförmigen Wirtschaftsentwicklung plausibel. Gegen diese Kritik spricht, dass bei starken 
konjunkturellen Schwankungen keine der beiden Tarifvertragsparteien langfristige Bindung 
eingehen und deshalb einen Abschluss mit einer Laufzeit um 12 Monate abschließen würde. 
Ferner ist die Umrechnung auf Westrick nur eine Alternative bei der Bewertung und dem 
Vergleich von Tarifabschlüssen. 
 
Möchte man nun den o.g. Abschluss nach Westrick auf 12 Monate umrechnen, so sucht man 
den Prozentsatz, der die gleiche Belastung nach sich zieht, um den das Gehalt am ersten 
Tag der Vertragslaufzeit sowie 12 Monate später nochmals in gleicher Höhe angehoben 
wird. Unter Anwendung der Westrick-Formel ergibt sich dann Folgendes: 
 

 
 
 
Eine durchschnittliche Belastung von 3,46 % für eine Laufzeit des Tarifvertrages von 24 
Monaten ergibt demnach umgerechtet nach Westrick auf 12 Monate eine Belastung von 
2,29 %. Anders ausgedrückt: Das Volumen des Abschlusses in Höhe von 3,46 % für eine 
Laufzeit von 24 Monaten wird auch erreicht, wenn eine prozentuale Lohnerhöhung um 
2,29 % für 12 Monate und eine nochmalige Erhöhung um 2,29 % für die restlichen 
12 Monate der Laufzeit erfolgt wäre. 
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Belastung nach Westrick (12 Monate) 
 

 
 
3. Jährliche Belastung bezogen auf das Kalenderjahr 
 
Für die Budgetierung der Personalkosten in den Unternehmen spielt die Betrachtung der 
Lohnentwicklung bezogen auf das Kalenderjahr eine wichtige Rolle. Auf Basis des 
gewichteten Durchschnittsgehalts kann z.B. die Entwicklung der Belastung zwischen den 
jeweiligen Kalenderjahren betrachtet werden. Bei dieser Betrachtung ist zu berücksichtigen, 
dass in der Versicherungswirtschaft zwei Sonderzahlungen – im Mai 0,5 Monatsgehälter und 
im November 0,8 Monatsgehälter – in Höhe von insgesamt 1,3 Monatsgehältern gezahlt 
werden. 
 
Bezogen auf den o.g. Abschluss bedeutet dies, dass durch die Null-Monate in den Monaten 
April bis Juli 2013 das Tarifgehalt in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr konstant 
bleibt. Die Einmalzahlung erhöht jedoch wie bereits oben ausgeführt im Juli das 
Gehaltsbudget um 5,3 %. Bezogen auf das Gesamtjahr 2013 liegt der Belastungsanteil der 
Einmalzahlung beim 13,3-Anteil der Monatsbelastung, also bei rd. 0,40 %. Die Erhöhung um 
3,2 % ab 1. August 2013 führt zu einem Anstieg der Gehälter für die letzten 5 Monate des 
Jahres um 3,2 %. Aufgrund der Sonderzahlung von 0,8 Monatsgehältern im November steigt 
das zu zahlende Gehaltsbudget um 5,8 Monatsgehälter. Die durchschnittliche Belastung 
bezogen auf das Gesamtjahr liegt dann bei 1,40 %. Insgesamt steigt somit das Jahresbudget 
2013 um 1,8 % gegenüber 2012. 
 

Belastung 2013 gegenüber 2012 
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Im darauf folgenden Jahr werden die Gehälter nochmals ab 1. Oktober 2014 um 2,2 % für 3 
Monate im Jahr 2014 erhöht. Dadurch steigt die Belastung in Bezug auf das Vorjahr 
insgesamt um 2,0 %. Dieser unterproportionale Anstieg ist damit zu begründen, dass die 
Einmalzahlung in Höhe von 200 € ausschließlich im Jahr 2013 das Budget belastet. 
 

Belastung 2014 gegenüber 2013 
 

 
 
Die Erhöhung der Gehälter ab 1. Oktober 2014 wirkt zudem in das Jahr 2015 und erhöht das 
Gehaltsbudget in diesem Fall gegenüber 2014 um 1,6 %. Aufgrund der Tatsache, dass der 
Tarifvertrag bis zum 31. März 2015 läuft und damit noch weitere Erhöhungen im Jahr 2015 
denkbar sind, spricht man bei den 1,6 % auch von einer sog. „Vorbelastung“ für das Jahr 
2015. 

 
„Vor“-Belastung 2015 gegenüber 2014 

 

 
 
 

Belastung bezogen auf das Kalenderjahr 
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4. Langfristige Belastung durch Erhöhung des Tarifniveaus 
 
Eine weitere Betrachtungsweise bei der Bewertung von Tarifabschlüssen ist die langfristige 
Wirkung der Tarifabschlüsse auf das Tarifniveau insgesamt. Während der Laufzeit von 24 
Monaten beträgt die durchschnittliche Belastung 3,46 %. Langfristig erhöhen die beiden 
linearen Erhöhungen von 3,2 % ab 1. August 2013 und 2,2 % ab 1. Oktober 2014 den 
Tarifsockel unter Berücksichtigung des Zinseszins-Effektes jedoch insgesamt um 5,47 %. 
 

 
 
Diese Belastung ist von den Unternehmen auf Dauer zu tragen. Gleiches gilt natürlich auch 
für Veränderungen in der Tarifstruktur, wie beispielsweise in der Vergangenheit 
durchgeführte überproportionale Anhebungen der unteren Lohngruppen. Einmalzahlungen 
haben diesen Effekt nicht und sind deshalb ein geeignetes Mittel, die Mitarbeiter an positiven 
Geschäftsentwicklungen partizipieren zu lassen, ohne mittel- und langfristig Belastungen bei 
den Personalkosten zu zementieren. 
 
Entwicklung des Tarifindex in der Versicherungswirtschaft vs. Verbraucherpreisindex 
 

 
 
 
  



 9

5. Entwicklung des Tarifsockels umgerechnet auf 12 Monate 
 
Eine Möglichkeit der Normierung zur besseren Vergleichbarkeit ist die Betrachtung des 
Tarifsockels umgerechnet auf 12 Monate. Diese vereinfachte Betrachtung hilft beim 
Vergleich der Tarifsockelwirkung verschiedener Abschlüsse, deren „Start-“ und Laufzeiten 
sich unterscheiden. Für den diskutierten Tarifabschluss ergibt sich eine Tarifsockel12-Monatsbasis 
in Höhe von 2,7 %. 
 

 
 
 

 
 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei der Beurteilung von überjährigen 
Tarifabschlüssen unterschiedliche Möglichkeiten der Bewertung existieren. Welche 
Betrachtungsweise jeweils angebracht ist, hängt von der konkreten Fragestellung ab. Für die 
Laufzeit des Tarifvertrages bietet sich die durchschnittliche Belastung während der 
Gesamtlaufzeit an oder die Umrechnung nach Westrick auf 12 Monate, mit Hilfe derer über 
die Normierung eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. In den Unternehmen rückt 
zudem häufig aufgrund von Budgetplanungen die jährliche Belastung auf das Kalenderjahr 
bezogen in den Mittelpunkt, während man für die langfristige Perspektive nicht auf die 
Betrachtung der Basiseffekte verzichten kann. Aber auch die Betrachtung der Entwicklung 
des Tarifsockels bezogen auf 12 Monate spielt beim Vergleich verschiedener 
Tarifabschlüsse in der Praxis eine wichtige Rolle. 
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